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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 03.1 Akkreditierung eines Kombinationsstudiengangs 
Studiengang: Kombinationsstudiengang der Philologisch-Historischen 

Fakultät, B.A. 
Hochschule: Universität Augsburg 

Standort: Augsburg 
Datum: 31.03.2023 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2021 - 30.09.2029  

Teilstudiengänge: 

Geschichte (Hauptfach), B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2021 - 30.09.2029 

Geschichte (Nebenfach), B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2021 - 30.09.2029 

Katholische Theologie (Nebenfach), B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2021 - 30.09.2029 

Volkswirtschaftslehre (Nebenfach), B.A. 
Begutachtungsfrist: 01.10.2022 - 30.09.2030 

1. Entscheidung 

Kombinationsstudiengang Kombinationsstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät, 
B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

Geschichte (Hauptfach), B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 
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Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

Geschichte (Nebenfach), B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

Katholische Theologie (Nebenfach), B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

Volkswirtschaftslehre (Nebenfach), B.A. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Kombinationsstudiengang Kombinationsstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät, 
B.A. 

[Keine Angabe] 

3. Begründung 
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Kombinationsstudiengang Kombinationsstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät, 
B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat lediglich hinsichtlich der avisierten Auflage eine 
Abweichung vorsieht. 

Die Gutachtergruppe hatte folgende Auflage vorgeschlagen: „In allen Modulbeschreibungen sind 
Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls zu machen.“ (Kriterium § 7 BayStudAkkV). 

Die Hochschule weist hierzu in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass in allen Modulhandbüchern des 
elektronischen Lehrveranstaltungsverwaltungssystems Digicampus Angaben enthalten sind, in 
welchen Studiengängen der Hochschule ein Modul enthalten ist. Mit der Stellungnahme hat die 
Hochschule einen exemplarischen Screenshot mit einer entsprechenden Übersicht vorgelegt. 

Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Ergebnis, dass der Mangel, der für die Auflage ursächlich war, 
nicht besteht und sieht von der avisierten Auflage ab. 

Die Gutachtergruppe stellt auf S. 65 des Akkreditierungsberichts eine signifikante Anzahl der 
Überschreitungen der Regelstudienzeit und eine hohe Zahl von Studienabbrüchen fest und spricht 
hierzu eine Empfehlung aus, die Gründe für das Überschreiten der Regelstudienzeit zu analysieren. 

Der Akkreditierungsrat hat das Kriterium daher erneut geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: Aus 
der Betrachtung der Datenblätter ergibt sich, dass die Diskrepanz zwischen den durchschnittlichen 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern und den Absolventinnen und Absolventen erheblich ist. 

Der Akkreditierungsrat berücksichtigt allerdings, dass ein deutlicher "Knick" insbesondere in den 
Kohortenverläufen ab 2017/2018 erkenntlich ist, was auch durch die Ausnahmesituation durch die 
Covid-19-Pandemie begründet sein dürfte. Folglich sind die Durchschnittsquoten – welche den 
Zeitraum von WS 2014/15 bis SoSe 2021 umfassen – nur bedingt aussagekräftig. 

Daher sieht der Akkreditierungsrat von einer Auflage ab, verbindet seine Entscheidung aber mit dem 
Hinweis an die Hochschule, die Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit und für 
Studienabbruch im Hinblick auf die Studierbarkeit systematisch bei den Studierenden und Absolvent/
innen erheben. Auf dieser Grundlage sollten ggf. geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit 
mögliche (strukturelle) Hemmnisse beseitigt werden. 

Geschichte (Hauptfach), B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat lediglich hinsichtlich der avisierten Auflage eine 
Abweichung vorsieht. 
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Die Gutachtergruppe hatte folgende Auflage vorgeschlagen: „In allen Modulbeschreibungen sind 
Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls zu machen. Zudem müssen Angaben zu den 
Prüfungsumfängen ergänzt werden“ (Kriterium § 7 BayStudAkkV). 

Die Hochschule weist hierzu in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass in allen Modulhandbüchern des 
elektronischen Lehrveranstaltungsverwaltungssystems Digicampus Angaben enthalten sind, in 
welchen Studiengängen der Hochschule ein Modul enthalten ist. Mit der Stellungnahme hat die 
Hochschule einen exemplarischen Screenshot mit einer entsprechenden Übersicht vorgelegt. 

Im Rahmen der Prüfung des Kriteriums stellt der Akkreditierungsrat weiter fest, dass in § 9 
Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge Anwendungsorientierte Interkulturelle 
Sprachwissenschaft, Vergleichende Literaturwissenschaft und Kunst- und Kulturgeschichte sowie den 
Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg 
(Bachelorprüfungsordnung Phil.-Hist. – BAPO Phil.-Hist.) die Prüfungsformen der Modulprüfungen 
verbindlich festgelegt sind. 

Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Ergebnis, dass die Mängel, die für die Auflage ursächlich waren, 
nicht mehr bestehen und sieht von der avisierten Auflage ab. 

Die Gutachtergruppe stellt auf S. 65 des Akkreditierungsberichts eine signifikante Anzahl der 
Überschreitungen der Regelstudienzeit und eine hohe Zahl von Studienabbrüchen fest und spricht 
hierzu eine Empfehlung aus, die Gründe für das Überschreiten der Regelstudienzeit zu analysieren. 

Der Akkreditierungsrat hat das Kriterium daher erneut geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: Aus 
der Betrachtung der Datenblätter ergibt sich, dass die Diskrepanz zwischen den durchschnittlichen 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern und den Absolventinnen und Absolventen erheblich ist. 

Der Akkreditierungsrat berücksichtigt allerdings, dass ein deutlicher "Knick" insbesondere in den 
Kohortenverläufen ab 2017/2018 erkenntlich ist, was auch durch die Ausnahmesituation durch die 
Covid-19-Pandemie begründet sein dürfte. Folglich sind die Durchschnittsquoten – welche den 
Zeitraum von WS 2014/15 bis SoSe 2021 umfassen – nur bedingt aussagekräftig. 

Daher sieht der Akkreditierungsrat von einer Auflage ab, verbindet seine Entscheidung aber mit dem 
Hinweis an die Hochschule, die Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit und für 
Studienabbruch im Hinblick auf die Studierbarkeit systematisch bei den Studierenden und Absolvent/
innen erheben. Auf dieser Grundlage sollten ggf. geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit 
mögliche (strukturelle) Hemmnisse beseitigt werden. 

Geschichte (Nebenfach), B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat lediglich hinsichtlich der avisierten Auflage eine 
Abweichung vorsieht. 
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Die Gutachtergruppe hatte folgende Auflage vorgeschlagen: „In allen Modulbeschreibungen sind 
Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls zu machen. Zudem müssen Angaben zu den 
Prüfungsumfängen ergänzt werden“ (Kriterium § 7 BayStudAkkV). 

Die Hochschule weist hierzu in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass in allen Modulhandbüchern des 
elektronischen Lehrveranstaltungsverwaltungssystems Digicampus Angaben enthalten sind, in 
welchen Studiengängen der Hochschule ein Modul enthalten ist. Mit der Stellungnahme hat die 
Hochschule einen exemplarischen Screenshot mit einer entsprechenden Übersicht vorgelegt. 

Im Rahmen der Prüfung des Kriteriums stellt der Akkreditierungsrat weiter fest, dass in § 9 
Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge Anwendungsorientierte Interkulturelle 
Sprachwissenschaft, Vergleichende Literaturwissenschaft und Kunst- und Kulturgeschichte sowie den 
Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg 
(Bachelorprüfungsordnung Phil.-Hist. – BAPO Phil.-Hist.) die Prüfungsformen der Modulprüfungen 
verbindlich festgelegt sind. 

Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Ergebnis, dass die Mängel, die für die Auflage ursächlich waren, 
nicht mehr bestehen und sieht von der avisierten Auflage ab. 

Die Gutachtergruppe stellt auf S. 65 des Akkreditierungsberichts eine signifikante Anzahl der 
Überschreitungen der Regelstudienzeit und eine hohe Zahl von Studienabbrüchen fest und spricht 
hierzu eine Empfehlung aus, die Gründe für das Überschreiten der Regelstudienzeit zu analysieren. 

Der Akkreditierungsrat hat das Kriterium daher erneut geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: Aus 
der Betrachtung der Datenblätter ergibt sich, dass die Diskrepanz zwischen den durchschnittlichen 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern und den Absolventinnen und Absolventen erheblich ist. 

Der Akkreditierungsrat berücksichtigt allerdings, dass ein deutlicher "Knick" insbesondere in den 
Kohortenverläufen ab 2017/2018 erkenntlich ist, was auch durch die Ausnahmesituation durch die 
Covid-19-Pandemie begründet sein dürfte. Folglich sind die Durchschnittsquoten – welche den 
Zeitraum von WS 2014/15 bis SoSe 2021 umfassen – nur bedingt aussagekräftig. 

Daher sieht der Akkreditierungsrat von einer Auflage ab, verbindet seine Entscheidung aber mit dem 
Hinweis an die Hochschule, die Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit und für 
Studienabbruch im Hinblick auf die Studierbarkeit systematisch bei den Studierenden und Absolvent/
innen erheben. Auf dieser Grundlage sollten ggf. geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit 
mögliche (strukturelle) Hemmnisse beseitigt werden. 

Katholische Theologie (Nebenfach), B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat keinen Grund für eine abweichende Entscheidung 
sieht. 
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Die Gutachtergruppe stellt auf S. 65 des Akkreditierungsberichts eine signifikante Anzahl der 
Überschreitungen der Regelstudienzeit und eine hohe Zahl von Studienabbrüchen fest und spricht 
hierzu eine Empfehlung aus, die Gründe für das Überschreiten der Regelstudienzeit zu analysieren. 

Der Akkreditierungsrat hat das Kriterium daher erneut geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: Aus 
der Betrachtung der Datenblätter ergibt sich, dass die Diskrepanz zwischen den durchschnittlichen 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern und den Absolventinnen und Absolventen erheblich ist. 

Der Akkreditierungsrat berücksichtigt allerdings, dass ein deutlicher "Knick" insbesondere in den 
Kohortenverläufen ab 2017/2018 erkenntlich ist, was auch durch die Ausnahmesituation durch die 
Covid-19-Pandemie begründet sein dürfte. Folglich sind die Durchschnittsquoten – welche den 
Zeitraum von WS 2014/15 bis SoSe 2021 umfassen – nur bedingt aussagekräftig. 

Daher sieht der Akkreditierungsrat von einer Auflage ab, verbindet seine Entscheidung aber mit dem 
Hinweis an die Hochschule, die Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit und für 
Studienabbruch im Hinblick auf die Studierbarkeit systematisch bei den Studierenden und Absolvent/
innen erheben. Auf dieser Grundlage sollten ggf. geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit 
mögliche (strukturelle) Hemmnisse beseitigt werden. 

Volkswirtschaftslehre (Nebenfach), B.A. 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat lediglich hinsichtlich der avisierten Auflage eine 
Abweichung vorsieht. 

Die Gutachtergruppe hatte folgende Auflage vorgeschlagen: „In allen Modulbeschreibungen sind 
Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls zu machen.“ (Kriterium § 7 BayStudAkkV). 

Die Hochschule weist hierzu in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass in allen Modulhandbüchern des 
elektronischen Lehrveranstaltungsverwaltungssystems Digicampus Angaben enthalten sind, in 
welchen Studiengängen der Hochschule ein Modul enthalten ist. Mit der Stellungnahme hat die 
Hochschule einen exemplarischen Screenshot mit einer entsprechenden Übersicht vorgelegt. 

Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Ergebnis, dass der Mangel, der für die Auflage ursächlich war, 
nicht besteht und sieht von der avisierten Auflage ab. 

Die Gutachtergruppe stellt auf S. 65 des Akkreditierungsberichts eine signifikante Anzahl der 
Überschreitungen der Regelstudienzeit und eine hohe Zahl von Studienabbrüchen fest und spricht 
hierzu eine Empfehlung aus, die Gründe für das Überschreiten der Regelstudienzeit zu analysieren. 

Der Akkreditierungsrat hat das Kriterium daher erneut geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: Aus 
der Betrachtung der Datenblätter ergibt sich, dass die Diskrepanz zwischen den durchschnittlichen 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern und den Absolventinnen und Absolventen erheblich ist. 
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Der Akkreditierungsrat berücksichtigt allerdings, dass ein deutlicher "Knick" insbesondere in den 
Kohortenverläufen ab 2017/2018 erkenntlich ist, was auch durch die Ausnahmesituation durch die 
Covid-19-Pandemie begründet sein dürfte. Folglich sind die Durchschnittsquoten – welche den 
Zeitraum von WS 2014/15 bis SoSe 2021 umfassen – nur bedingt aussagekräftig. 

Daher sieht der Akkreditierungsrat von einer Auflage ab, verbindet seine Entscheidung aber mit dem 
Hinweis an die Hochschule, die Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit und für 
Studienabbruch im Hinblick auf die Studierbarkeit systematisch bei den Studierenden und Absolvent/
innen erheben. Auf dieser Grundlage sollten ggf. geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit 
mögliche (strukturelle) Hemmnisse beseitigt werden. 


